
S A T Z U N G
ZUR ÄNDERUNG DER STUDIENORDNUNG 

FÜR DEN STUDIENGANG MODERN CHINA MIT DEM ABSCHLUSS 
BACHELOR OF ARTS (B.A.)

AN DER 
BAYERISCHEN JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG

Vom 21. September 2005

(Fundstelle: http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2005-44)

Aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 72 Abs. 1 Satz 1 und Art. 86a des
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Bayerische Julius-Maximilians-Universität
Würzburg folgende Änderungssatzung:

§ 1

Die Studienordnung für den Studiengang Modern China mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) an
der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 10. August 2004 (Fundstelle:
http://www.uni-wuerzburg.de/amtl_veroeffentlichungen/2005-12) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Satz 1 wird die Zahl „100“ durch die Zahl „107“ ersetzt.

2. § 7 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Es setzt sich aus einem Fremdsprachenbereich (55 SWS, 81 Leistungspunkte), einem
Methodenbereich (18 SWS, 28 Leistungspunkte) und einem Ergänzungsbereich (34 SWS, 60
Leistungspunkte) zusammen.

3. § 9 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Sie werden entsprechend der folgenden Beurteilungstabelle für Lehrveranstaltungen vergeben: 

1. Vertiefungsseminare oder Vorlesungen (2 SWS) mit regelmäßiger
Anwesenheit und schriftlicher oder mündlicher Prüfung: 4 Leistungspunkte

2. Einführungskurs oder wissenschaftliche Übung (2 SWS) mit
regelmäßiger Teilnahme und mündlichem Referat oder schriftlicher
und/oder mündlicher Prüfung:

3 Leistungspunkte

3. Einführungskurs oder wissenschaftliche Übung (2 SWS) mit
regelmäßiger Teilnahme und schriftlicher Hausarbeit: 4 Leistungspunkte

4. Proseminar oder Seminar (2 SWS) mit regelmäßiger Teilnahme und
mündlichem Referat oder schriftlicher und/oder mündlicher Prüfung: 3 Leistungspunkte

5. Proseminar oder Seminar (2 SWS) mit regelmäßiger Teilnahme und
schriftlicher Hausarbeit: 4 Leistungspunkte
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6. Sprachpraktische Übung (2 SWS) mit regelmäßiger Anwesenheit und
schriftlicher und/oder mündlicher Prüfung: 3 Leistungspunkte

7. Berufspraktische Veranstaltungen im Umfang (6 SWS), die auch als
Blockveranstaltung stattfinden können: 8 Leistungspunkte“

§ 2
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) 1Sie gilt für Studenten, die ihr Studium im Studiengang Modern China mit dem Abschluss
Bachelor of Arts (B.A.) nach Inkrafttreten dieser Satzung an der Bayerischen Julius-Maximilians-
Universität Würzburg aufnehmen. 2Für die in diesem Studiengang an der Bayerischen Julius-
Maximilians-Universität Würzburg bereits immatrikulierten Studenten besteht die Wahlmöglichkeit,
ihre Prüfungen nach Maßgabe dieser Änderungssatzung abzulegen.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 13. Juli
2005 und nach ordnungsgemäßer Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß Art. 72 Abs. 3
BayHSchG (Anzeige der Satzung durch Schreiben vom 1. August 2005, Schreiben des
Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst durch WFKMS vom
18. August 2005 Nr. X/4-5e69eXVI-10b/29 552).

Würzburg, den 21. September 2005

Der Präsident:

Prof. Dr. A. Haase

Die Satzung zur Änderung der Studienordnung für den Studiengang Modern China mit dem
Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität
Würzburg wurde am 21. September 2005 in der Universität niedergelegt; die Niederlegung
wurde am 22. September 2005 durch Anschlag in der Universität bekannt gegeben. Tag der
Bekanntmachung ist daher der 22. September 2005.

Würzburg, den 22. September 2005
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Der Präsident:

Prof. Dr. A. Haase


	Vom 21. September 2005

